
Stadtwerke Emmendingen GmbH

Auftrag für Zähler-/Gerätewechsel

Auftraggeber

Name Ansprechpartner

Vorname Telefon

Straße, Haus-Nr. Fax

PLZ, Ort Mobil

Telefon E-Mail

Anschlussobjekt Datum

Ort, Straße, Haus-Nr. Erledigungsvermerk Geräteumbau

Gerätenummer Erledigungsdatum Abrechnung

netto (€) brutto (€) brutto (€)

Einzelpreis Einzelpreis Gesamtpreis

75,00 €               89,25 €           -  €                         

75,00 €               89,25 €           -  €                         

46,05 €               54,80 €           -  €                         

92,10 €               109,60 €         -  €                         

60,80 €               72,35 €           -  €                         

71,60 €               85,20 €           -  €                         

103,70 €             123,40 €         -  €                         

220,50 €             262,40 €         -  €                         

295,00 €             351,05 €         -  €                         

55,00 €               65,45 €           -  €                         

125,00 €             148,75 €         -  €                         

190,00 €             226,10 €         -  €                         

-  €               -  €                         

-  €                         

Auftragserteilung

Ort, Datum, Unterschrift Auftraggeber

Bitte senden Sie dieses Formular an Stadtwerke Emmendingen GmbH, Am Gaswerk 1, 79312 Emmendingen.

Wechsel SLP
1)

 mit Ein- oder Ausbau des TSG
3)

 (z.B. Eintarif- auf Zweitarifzähler)

Stand: August 2016

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Stromlieferanten über diese Änderung zu informieren.

Gesamtsumme

Hiermit erteile ich der Stadtwerke Emmendingen GmbH den Auftrag, auf der Basis der oben angekreuzten Position die Arbeit zum Festbetrag, bzw. nach 

Aufwand auszuführen. Der Einbau bzw. Wechsel von Zählern und Geräten wird nur in TAB-gerechten Zählerplätzen durchgeführt. Diese sind durch einen 

eingetragenen Installateur bei der Stadtwerke Emmendingen GmbH fertig zu melden. Für den Umbau der Kundenanlage fällt eine separate Rechnung durch den 

Installateur an.

Befundprüfung eines Jahresarbeitszählers (SLP); incl. Wechsel und Verwaltung

Versetzung TSG
3)

 auf „Huckepack“-Montage (frei werdender Zählerplatz wird für PV-Anlage 

oder zusätzliche Wohneinheit benötigt)

Änderung der Tarifschaltzeiten, ggf. mit Wechsel vom TSG
3)

Wechsel vom Modem (z.B. Rückbau von Funk- auf Festnetzmodem)

Niederspannung Wandlertausch

Versetzung der LGZ-Messung
4)

 (z.B. in eine neue Kundenstation)

Weitergabe von bis zu 4 Steuerimpulsen (Haftungsausschluss für daraus entstehende 

Schäden, sowie bei Ausfall der Impulse), jährlicher Preis für den Betrieb

Montagepreis/Einrichtung der Steuerimpulse

Stadtwerke Emmendingen GmbH, Am Gaswerk 1 

Pauschalpreise für Zähler-/Gerätewechsel auf Kunden- oder Lieferantenwunsch (Preisstand 01.08.2016)

Zählerwiedereinbau nach vorausgegangenem Zählerausbau
2)

Wechsel SLP
1)

 (z.B. Wechsel von 1- auf 2-Energierichtungszählungen)

Wechsel SLP
1)

 ab dem zweiten Gerät innerhalb eines Gebäudes (je Gerätewechsel)

Rüdiger Henninger

r.henninger@swe-emmendingen.de

(07641) 46899-14

(07641) 46899-35

(0170) 5525770

1)     SLP: Jahresarbeitszähler, entspricht: Wechsel- oder Drehstromzähler in Ein- oder Zweitarifausführung, sowie für eine oder zwei Energierichtungen 
2)     Zum Ansatz kommt  § 14 Abs. 3 NAV. Die Pauschale wird fällig, wenn der Zählerwiedereinbau innerhalb von vier Monaten nach der Beauftragung zum  
       Zählerausbau erfolgt,   z.B. Mietwohnung, die max. vier Monate leer stand.  
3)     TSG: Tarifschaltgerät, entspricht Tonfrequenz- oder Funkrundsteuerung, Schaltuhren. Ausnahme stellt die Elektroheizung mit gemeinsamer Messung dar. 
4)    LGZ: Lastgangzähler, gilt für direkt messende, sowie für Wandlerzähler in der Niederspannung 
Der Betrag ist nach Rechnungsstellung ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
Die o. a. Bruttobeträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Ausführung (z. Zt. 19 %). Diese Kostenpauschalen gelten ausschließlich für 
die Ausführung der Arbeiten innerhalb der regulären Arbeitszeiten. 
 


